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 Wortschatz

  Liebe Leserin, 
lieber Leser,

festlich geschmückte Fassaden 
und Giebel im Lichterglanz 
– die Weihnachtszeit lädt 
einmal mehr dazu ein, mit 
wachem Auge durch die 
Lübecker Altstadt zu spazie-
ren. In dieser Ausgabe der 
Lübecker Altstadtzeitung 
möchten wir Ihnen zwei weite-
re Sanierungsprojekte in der 
Fischergrube vorstellen und 
Ihnen erläutern, was unter 
einer Ordnungsmaßnahme zu 
verstehen ist. Ein Bericht über 
die Umbau- und Sanierungs-
planung für das Haus in der 
Glockengießerstraße 97 setzt 
die Reihe „Erbauliches“ fort. 
„Nachgefragt“ haben wir die-
ses Mal beim Generalsekretär 
der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz, dem ehemaligen 
Lübecker Bürgermeister Dr. 
Robert Knüppel. 
Wir hoffen, dass die Lektü-
re viel Anregendes für Sie 
bereithält. Ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Neue Jahr 
wünscht
Ihre Redaktion

Wohnen und Arbeiten mit Musik

Musikzimmer in der Altstadt

Die Innenstadtlage in unmit-
telbarer Nähe zur Musik- und 
Kongresshalle und anderen 
kulturellen Institutionen Lü-
becks macht dieses Projekt zu 
etwas ganz Besonderem. Wo 
sonst können Musikerinnen 
und Musiker mitten in der In-
nenstadt Wohnen und Arbeiten 
miteinander verbinden? Das 
ungewöhnliche Bauprojekt er-

Mehr Platz im Hinterhof

Wer in seiner Freizeit ein Mu-
sikinstrument spielt oder gar 
beruflich musiziert, kennt das 
Problem: Nicht selten gibt es 
Ärger mit den Nachbarn, dem 
Vermieter oder gar den eigenen 
Mitbewohnern. Der Grund? Zu 
viel „Lärm“.

Hier will ein neues Bauprojekt 
in der Lübecker Altstadt für Ab-
hilfe sorgen. In der Fischergru-
be 80 – 82 entsteht ein Haus 
für Musikbegeisterte. In sechs 
oder sieben Wohnungen und 
zwei Büros / Praxen können 
Musiker nicht nur wohnen, 
sondern auch ungestört ihrem 
Hobby oder Beruf nachgehen. 

Denn jede Wohnung und auch 
die Büros verfügen über ein bis 
zwei Räume, die schalltech-
nisch vom übrigen Gebäude ge-
trennt sind. Zusätzliche Wän-
de, Neoprenaufleger für die Bo-
denplatten sowie besondere 
Fenster und Doppeltüren er-
möglichen die akustische Iso-
lierung. 

Gedacht ist dieses besondere 
Angebot nicht nur für Musike-
rinnen und Musiker, sondern 
z.B. auch für Therapeuten oder 
einfach auch für alle, die Ruhe 
zum Wohnen, Studieren, Schla-
fen und Arbeiten brauchen.

füllt damit auch den Anspruch, 
eine lebendige und durch-
mischte Altstadt zu erhalten. 

Als sogenanntes Baugruppen-
projekt bietet dieses Vorhaben 
noch eine weitere Besonder-
heit: Es gibt keinen klassischen 
Investor. Stattdessen bildet sich 
über eine gemeinschaftliche 
Idee, in diesem Fall ein nach-
barschaftlich-orientiertes Mu-
sikerhaus, eine Gruppe späte-

rer Wohnungseigentümer, die 
zusammen eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) 
gründen. Diese übernimmt die 
Rolle des Bauherren – ein Vor-
gehen, welches viele Vorteile 
mit sich bringt.

Zukünftige Eigentümer 
planen mit

Die künftigen Eigentümer wir-
ken von Anfang an mit bei der 
Planung der Wohnungen und 

des Wohnumfeldes. Dadurch 
werden sehr individuelle 
Lösungen in Bezug auf die 
verwendeten Materialien, das 
Design und die Grundrissge-
staltung realisiert. Dies ist im 
mehrgeschossigen Wohnungs-
bau eher unüblich. Zudem 
lernen die späteren Bewohne-
rinnen und Bewohner früh-
zeitig ihr nachbarschaftliches 
Umfeld kennen. Sie können 
Eigenleistungen zur Kosten-
reduzierung einbringen und 
maßgeschneiderte Förderungs- 
und Finanzierungsmöglichkei-
ten nutzen.

Die durchschnittlichen Gesamt-
kosten der Wohnungen und 
Büros betragen bei mittlerem 
Standard rund 1.900 EUR/qm 
(ohne Küche, Kauf- und Finan-
zierungsnebenkosten). 

Das Grundstück wird von der 
städtischen Sanierungsträger-
in Trave zur Verfügung gestellt. 
Das Konzept stammt vom Ar-
chitekten Jörg Schreckenberg. 
Das Vorhaben wird begleitet 
durch die Conplan Betriebs- 
und Projektberatungsgesell-
schaft. Sie berät die zukünf-
tigen Eigentümer in allen 
gruppenbezogenen und finan-
ziellen Fragen und übernimmt 
die Rolle des Moderators in der 

Auch das gehört zur Altstadtsa-
nierung: Auf dem rückwärtigen 
Teil des Grundstücks Fischer-
grube 78 wurde jüngst ein 
zweigeschossiges Lagergebäu-
de aus den fünfziger Jahren ab-
gerissen. Hierbei handelt es 
sich um eine Ordnungsmaß-
nahme gemäß Sanierungskon-

zept. Der Abriss des Lagerge-
bäudes geschieht in Abstim-
mung mit dem Bereich Denk-
malpflege. Denn auch nach 
seiner Auffassung ist das Ge-
bäude nicht als historisch be-
deutende Bausubstanz einzu-
stufen. Freuen können sich die 
Eigentümerinnen und Eigen-

tümer der Grundstücke Große 
Kiesau 32–42: Sie erhalten die 
Möglichkeit, durch den Ankauf 
einer Teilfläche ihre Grundstü-
cke zu erweitern. Verbesserte 
Lichtverhältnisse, neue Blickbe-
ziehungen und größere Grund-
stücke machen das Wohnen 
und Arbeiten noch attraktiver.

Baugruppe. Weitere Informatio-
nen, z.B. über das nächste Bau-
gruppentreffen, erhalten Sie 
bei Conplan unter der Tel-Nr. 
871 11 36.

Dank spezieller akustischer Isolierung können Musikliebhaber hier künftig ungestört wohnen und arbeiten

Sanierungsgebiet „Block 92“: Die blau unterlegten Felder zeigen aktuelle und 
bereits durchgeführte Sanierungsvorhaben

... und danach: Im Hof ist eine neue Freifläche entstandenVor der Ordnungsmaßnahme ...   

„Ordnungsmaßnahme“
Die Bauvorhaben im „Block 92“ 
(s.o.) machen es deutlich: Die 
Sanierung historisch wertvol-
ler Bausubstanz beschränkt 
sich selten auf die Restaurie-
rung eines einzelnen Gebäu-
des. In der Regel erfordert die 
städtebauliche Instandsetzung 
umfassendere Maßnahmen.
Alle Mittel, die zur Beseitigung 

der städtebaulichen Missstän-
de erforderlich sind, legt ein 
vorab erstelltes Sanierungs-
konzept fest. Dieses umfasst 
auch die Durchführung so ge-
nannter Ordnungsmaßnahmen 
nach §147 Baugesetzbuch. Als 
Ordnungsmaßnahmen gelten 
solche Schritte, die über den ei-
gentlichen Erhalt der Bausub-

stanz hinaus notwendig sind, 
um das festgelegte Sanierungs-
ziel zu realisieren. Sie sollen, 
wie der Name besagt, „Ord-
nung schaffen“.

Ordnungsmaßnahmen regeln 
etwa den Abriss von nicht erhal-
tenswerter, maroder Bausub-
stanz zur Wiederherstellung 

Das Grundstück Fischergrube 
78 gehört zum Sanierungs-
gebiet „Block 92“, das von 
den Straßen Große Kiesau, Fi-
schergrube, An der Untertrave 
und Engelsgrube umschlos-
sen wird. Im südlichen Teil die-
ses Sanierungsgebietes ist viel 
in Bewegung: Das Vorderhaus, 
ein Seitenflügel und das Hin-
terhaus des Grundstücks An 
der Untertrave 60 werden dem-
nächst saniert. Ein als Garage 
genutztes Quergebäude wurde 
abgerissen. Bereits abgeschlos-
sen ist die Sanierung der Ge-
bäude Fischergrube 84. Die 
Eigentumswohnungen werden 
durch den Sanierungsträger 
verkauft. Auf dem Grundstück 
Fischergrube 80/82 ist ein Neu-
bau geplant (s. Beitrag oben).

von Freiflächen. Sie bestimmen 
die Veränderung oder Umle-
gung von Gebäudezugängen 
und Einfahrten. Und sie ordnen 
mögliche Umstrukturierungen 
bestehender Grundstückszu-
schnitte an.

Nach dem Baugesetzbuch sind 
Städte und Gemeinden im Sin-

ne einer nachhaltigen Sanie-
rung zur Durchführung von 
Ordnungsmaßnahmen ver-
pflichtet. Müssen sie auf pri-
vaten Grundstücken durchge-
führt werden, wird eine einver-
nehmliche Regelung mit den 
Eigentümern getroffen. Im 
Zweifelsfall kann die Ordnungs-
maßnahme auch gegen den 

Willen der Eigentümer durchge-
setzt werden. Dies kommt zum 
Glück sehr selten vor, denn 
die Ordnungsmaßnahmen sind 
meistens auch in ihrem Inte-
resse. Und nicht zuletzt werden 
die anfallenden Kosten zu 100% 
aus Städtebauförderungsmit-
teln finanziert.



 Gewusst wo

Lübecker AltstadtzeitungAUSGABE 3 / DEZEMBER 2003

Impressum:
Die „Lübecker Altstadtzeitung“ 
erscheint vierteljährlich als 
Sonderseiten in der „Lübecker 
Stadtzeitung“.
Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, 
Bereich Stadtsanierung, Mühlen-
damm 12, 23552 Lübeck. (Leserzu-
schriften bitte an diese Adresse)
Redaktion: Büro für Öffentlichkeits-
arbeit, Christopher Cohen
Fotos: Hansestadt Lübeck, Grund-
stücks-Gesellschaft „Trave“ mbH, 
Dr. Knüppel, Conplan GmbH

 Wo stand´s?
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 Erbauliches

„Es ist Beachtliches geleistet worden“
Ein Interview mit dem Generalsekretär der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Dr. Robert Knüppel

Herr Dr. Knüppel, was ist 
die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz und welchen Auftrag hat 
sie?
Die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz, im Jahre 1985 von 
23 Unternehmen der Bundes-
republik Deutschland gegrün-
det, hat den Satzungsauftrag, 
die Erhaltung und Wiederher-
stellung bedeutsamer Kultur-
denkmäler in Deutschland zu 
fördern und die Notwendigkeit 
der Pflege und des Erhalts der 
Kulturdenkmäler in das Be-
wusstsein breiter Kreise der 
Bevölkerung zu vermitteln und 
die Bürgerinnen und Bürger zu 
aktiver Mithilfe zu bewegen.

Wo ist die Stiftung in Lübeck 
bisher aktiv geworden?
In der Hansestadt Lübeck hat 
die Stiftung in den Jahren 1992 
bis 2003 34 Projekte gefördert 
und dafür 3,4 Mio. Euro einge-
setzt. Zu den Förderprojekten 
zählen u. a. der Aegidienhof, 
die Grabung Alt Lübeck, das 
Beichthaus am Burgkloster, der 
Denkmalplan, das Schloß Rant-
zau, die Fundauswertung ar-
chäologischer Grabungen und 
zahlreiche Wandmalereien in 
Bürgerhäusern.

Wie können sich Lübecke-

Glockengießerstraße 97: Familie oder Freiberufler?

Wenn Sie weitere Informa-
tionen zur Sanierung der 
Lübecker Altstadt wünschen, 
sind Sie hier an der richtigen 
Adresse:

Hansestadt Lübeck
Bereich Stadtsanierung
Mühlendamm 12, 
23539 Lübeck
Birgit Maaß 
Tel. (0451) 122 – 61 24
birgit.maass@luebeck.de

Sanierungsträgerin der 
Hansestadt Lübeck
Grundstücks-Gesellschaft 
„Trave“ mbH
Falkenstraße 11, 23564 Lübeck
Matthias Rasch 
Tel (0451) 799 66 – 302
sanierung@trave.de

rinnen und Lübecker in der 
Stiftung engagieren?
Die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz wird in der Hanse-
stadt Lübeck durch ein Orts-
kuratorium unterstützt, in dem 
ehrenamtlich tätige Bürgerin-
nen und Bürger die Arbeit der 
Stiftung in Lübeck begleiten 
und fördern. Das Ortskurato-
rium wird von Frau Monika 
Schedel geleitet (Tel.: 04 51-
780 05).

Mit wem können Lübecke-
rinnen und Lübecker Kontakt 
aufnehmen, wenn sie Fördermit-
tel für ihre Sanierungsmaßnah-
men beantragen möchten?
Es ist Kontakt zur Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz in 
53177 Bonn, Koblenzer Straße 
75, Tel.: 0228-957380, aufzu-
nehmen. Bei Förderanträgen 
gibt die Projektabteilung, die 
unter der Leitung von Frau Ar-
chitektin Ursula Thomas steht, 
Auskunft.

Als ehemaliger Bürgermeis-
ter von Lübeck sind Sie unserer 
Stadt sehr verbunden. Wie beur-
teilen Sie die bisherigen Sanie-
rungsergebnisse in der Altstadt?
In der wissenschaftlichen 
Erfassung der historischen 
Lübecker Altstadt und der Erar-

beitung eines Denkmalplans 
nimmt die Hansestadt Lübeck 
unter den Städten in Deutsch-
land eine Spitzenposition ein. 
Auch beim Erhalt der histori-
schen Profan- und Sakralbau-
ten ist in den Jahrzehnten nach 
dem 2. Weltkrieg Beachtliches 
geleistet worden, trotz der stets 
angespannten Haushaltslage 
der Stadt.

Zu der positiven 
Entwicklung hat 
beigetragen, dass 
die Kostbarkeit der 
das Stadtbild prä-
genden Denkmäler 
immer stärker in 
das Bewusstsein 
breiter Kreise un-
serer Bevölkerung 
gerückt ist. Beim 
Erhalt des histori-
schen Stadtbildes 
und der histori-
schen Stadträume 
geht es nicht allein 
um ein ästheti-
sches Anliegen, 
sondern um die 
historische Erinne-
rung als Erkennt-
nisgrundlage für 
unsere eigene, 
höchst gegenwärti-

ge Existenz. Als Stadt des Welt-
kulturerbes hat Lübeck eine 
besondere Verpflichtung über-
nommen. Wenn in Lübeck vie-
les besser gelöst wurde als in 
anderen historischen Stadtge-
meinden, dann nicht zuletzt 
auch deswegen, weil Lübeck in 
seinen Bürgerinitiativen, vor 
allem aber in der Possehl-Stif-
tung, um die wir in allen Städ-

In der letzten Ausgabe der Alt-
stadtzeitung erläuterten wir Ih-
nen die Geschichte des Hauses 
Glockengießerstraße 97. Und 
Sie konnten sich ein Bild vom 
gegenwärtigen Zustand des 
Jahrhunderte alten Gebäudes 

machen. Heute stellen wir Ih-
nen die Planungen für Umbau 
und Sanierung vor.
Bevor geplant werden kann, 
stellt sich die Frage, für welche 
Zielgruppe das Haus umgebaut 
werden soll. Denn anders als 
bei einer privaten Sanierung 
kennen die städtische Sanie-
rungsträgerin Trave und die 
Architektin Insa Schröder-Ro-

peter die zukünftigen Eigentü-
mer heute noch gar nicht.

Viel Platz zum Leben

Über 200 qm Wohnfläche auf 
drei Geschossen wird das Haus 
nach der Sanierung bieten. Auf-

grund der großen Wohnfläche 
und des variablen Grundrisses 
wäre es vorrangig für zwei Ziel-
gruppen geeignet: Familien mit 
Kindern oder Freiberufler mit 
eigenem Büro.
Für Familien ideal ist die offene 
Diele im Erdgeschoss, die genü-
gend Platz für gemeinsame Ak-
tivitäten bietet. Außerdem gibt 
es gleich mehrere Zimmer, die 

als Kinderzimmer geeignet wä-
ren. Der ausbaufähige Dachbo-
den könnte um ein eigenes Bad 
ergänzt werden und ein wahres 
Teenager-Paradies bilden. Im 
kleinen Innenhof hinter dem 
Haus können Kleinkinder ge-

fahrlos spielen, ein Spielplatz 
für die Älteren liegt gegenüber 
im Block zwischen Glockengie-
ßer- und Hundestraße.
Aber auch Freiberufler fänden 
in der Glockengießerstraße 97 
ideale Bedingungen vor: So lie-
ße sich das Erdgeschoss von 
Haupthaus und Seitenflügel als 
Büro- und Repräsentationsflä-
che nutzen. Alternativ könnte 

Raten Sie mit!
Wo befand sich dieses Gebäude 
in der Lübecker Innenstadt?
Die Auflösung unseres Rätsels 
aus der zweiten Ausgabe: Zu 
sehen war die Attika-Ansicht 
der Königstraße 11+13.

auch der Dachboden als Ar-
beitsfläche oder Studio aus-
gebaut werden. Im 1. OG stünde 
dann immer noch eine eigen-
ständige Wohnung mit einem 
großzügigen Wohnraum sowie 
Schlaf- und Badezimmer zur 
Verfügung.

Individuelles Wohnen

Wie wir sehen, kann ein Alt-
stadthaus auch nach mehreren 
Jahrhunderten noch modernen 

Wohnansprüchen genügen, oh-
ne dass wesentlich in die alten 
Strukturen eingegriffen wer-
den muss. Zwar gibt es hier 
mehr Verkehrsfläche auf Trep-
pen und Galerien als in einer 
ökonomisch optimierten Neu-
bauwohnung. Doch bietet ein 
Altstadthaus mit seiner all-
gegenwärtigen Geschichte und 
den vielen individuell gestalt-
baren Nischen ein klares Plus 
an Wohnqualität

Macht sich stark für Pflege und Erhalt deutscher 
Kulturdenkmäler: Dr. Robert Knüppel 

Die Architektin Insa Schröder-Ropeter vor der freigelegten Hoffassade des Hauses

Die großzügigen Räumlichkeiten im Erdgeschoss bieten sich zum Wohnen 
und Arbeiten an

ten Deutschlands beneidet wer-
den, Institutionen besitzt, die 
kritisch, wachsam, aber vor al-
lem auch konstruktiv fördernd 
und beratend für den Erhalt 
des historischen Stadtbildes 
eintreten.

Was würden Sie sich für die 
weitere Sanierung wünschen?
Natürlich, dass mehr Geld für 
den Erhalt der Kulturdenk-
mäler zur Verfügung steht 
und dass die steuerlichen Ab-
schreibungsmöglichkeiten für 
den Sanierungsaufwand die 
Spardiskussionen beim Bund 
überleben. Auch angesichts der 
schrumpfenden öffentlichen 
Haushalte müssen die Mittel 
aus der Städtebauförderung 
und des städtebaulichen Denk-
malschutzes weiterhin den 
Gemeinden zur Verfügung ste-
hen. Schon allein deshalb, weil 
die Revitalisierung der histo-
rischen Stadt- und Ortskerne 
immer stärker ins Blickfeld 
der Sanierung rückt. Auf Dauer 
werden sie ihre Funktionalität 
nur erhalten und soziale Ver-
werfungen verhindern können, 
wenn sie den Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie Nutze-
rinnen und Nutzern eine hohe 
Lebensqualität bieten.
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